
StOAR Idel erläutert die wesentlichen Eckpunkte der Sitzungsvorlage und verweist auf den 

beigefügten Begleitvertrag zur Mitgliedschaft. 

 

RM Just begrüßt den Vorschlag und spricht sich für den Abschluss eines Begleitvertrages zur 

Mitgliedschaft aus. Weiterhin erkundigt sich RM Just nach der Grundlage für die Gewährung eines 

Kommunalrabattes und nach dem Größenumfang des kommunalen Wasserverbrauches. 

 

(Antwort der Verwaltung: 

Der Kommunalrabatt von 10% ist analog als Sonderabnehmervertrag bei Industrieunternehmen 

gleicher Größenordnung in § 2 Abs. 7 des Begleitvertrages geregelt. Der Rabatt wird nur für Objekte 

mit öffentlichem Zweck – wie Schulen, Kindertagesstätte, Rathaus etc. – gewährt. Bei einer 

Gesamtfördermenge des OOWV von 80 Mio m³ wirkt sich dieses auf den Preis der anderen 

Abnehmer nur auf die 4. Nachkommastelle aus und ist damit zu vernachlässigen. 

 

Der Trinkwasserverbrauch für alle Verbrauchsstellen der Stadt Schortens hat in dem vergangenen 

Abrechnungszeitraum 17.333 m³ betragen.) 

 

RM Bruns fragt an, wie sich die Formulierung nach § 10 Abs. 5 des Begleitvertrages verhält, wenn der 

bisherige Vertrag eh 2018 ausläuft und, ob die zweite Vertretung neben dem 

Hauptverwaltungsbeamten ein Ratsmitglied sein wird, welches in die Verbandsversammlung 

entsandt wird. 

 

StOAR Idel teilt hierzu mit, dass der bisherige Vertrag zwar Ende 2018 ausläuft, sich dieser jedoch 

verlängern würde, da keine Kündigung erfolgt ist. 

 

BM Böhling bestätigt, dass es sich bei der zweiten Vertretung um ein Ratsmitglied handeln würde. 

Nach Abschluss des Vertrags würde dem Rat ein entsprechender Vorschlag zur Beschlussfassung 

vorgelegt werden. 

 

Daraufhin ergeht einstimmig folgende Beschlussempfehlung:  


